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Vorwort zur 6. Auflage

Das SGB XI hat seit der letzten Auflage wieder eine Reihe von Änderungen und 
Neufassungen erfahren: Die letzten erfolgten durch das Gesetz zur Unterstützung 
und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz – 
PUEG) vom 19.6.2023 (BGBl. I Nr. 155) mit Wirkung u.a. ab dem 1.7.2023. Das 
Inkrafttreten des Gesetzes zeichnete sich kurz vor dem geplanten Erscheinungs
termin der Neuauflage des Kommentars ab, sodass Verlag und Herausgeberteam 
entschieden, diesen nach hinten zu verschieben und die aktuellen Änderungen 
gleich einzuarbeiten. Das PUEG setzt zum einen das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts vom 7.4.2022 zur Beitragsgerechtigkeit in der sozialen Pflegever
sicherung (1 BvL 3/18, 1 BvR 717/16 und 1 BvR 2824/17) um und soll zum 
anderen die Pflege und die Leistungen der Pflegeversicherung insgesamt verbes
sern. Der mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 
eingeführte Leistungszuschlag zur finanziellen Entlastung Pflegebedürftiger in 
vollstationären Einrichtungen ist weiter ausgebaut worden; er steigt mit Dauer 
der Pflege und soll die zunehmenden Kosten der pflegebedingten Eigenanteile 
abfedern. Darüber hinaus steigt auch das Pflegegeld an, um die häusliche Pflege 
zu stärken. Die Sachleistungsbeiträge für ambulante Pflegedienste und der zur 
Verfügung stehende Betrag der Kurzzeitpflege wurden bereits mit dem GVWG 
angehoben; künftig werden diese Beträge regelhaft dynamisiert. Die Regelungen 
zum Pflegeunterstützungsgeld werden angepasst; es wird künftig pro Kalender
jahr  für  bis  zu  zehn  Arbeitstage  für  jeden  pflegebedürftigen  Angehörigen 
gewährt, sofern die Voraussetzungen vorliegen, und ist nicht mehr auf eine idR 
einmalige Inanspruchnahme beschränkt. Eine neue Vorschrift (§ 42a) soll die 
Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen durch die Pfle
geperson  selbst  erleichtern.  Ein  Kompetenzzentrum für  Digitalisierung  und 
Pflege soll künftig die Potenziale digitaler Pflegeanwendungen besser nutzbar 
machen (§ 125b). Grundlegend und umfassend wurde das Verfahren zur Fest
stellung der Pflegebedürftigkeit in den §§ 18 ff. neu geordnet, strukturiert und 
systematisiert, um der zunehmenden Komplexität und Unübersichtlichkeit der 
Norm gerecht zu werden.
Mit Inkrafttreten des GVWG sind ab 1.9.2022 nur noch Pflegeeinrichtungen 
zuzulassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte entweder unmittelbar oder 
mittelbar nach Tarif oder den entsprechenden kirchenarbeitsrechtlichen Rege
lungen bezahlen; die Pflegekassen müssen die Refinanzierung hierfür garantie
ren. Nach einem bundesweiten Projekt zur Bemessung von Personalmengen 
hat der Gesetzgeber bundesweit geltende Personalanhaltszahlen implementiert, 
die von den vollstationären Einrichtungen ausgeschöpft werden können. Mit 
diesen Regelungen versucht der Gesetzgeber, die Attraktivität des Pflegeberufs 
zu steigern und hier vermehrt Fachkräfte zu gewinnen. Allerdings sind damit 
auch steigende Kosten für die Pflegebedürftigen verbunden, sodass die Rege
lungen nicht unumstritten sind.
Das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege 
(DVPMG) vom 3.6.2021 (BGBl. I 1309) hat die Möglichkeiten digitaler Pfle
geanwendungen (DiPA) auf das SGB XI erweitert und damit die Entwicklun
gen im Bereich digitaler Gesundheitsanwendungen aus dem Krankenversiche
rungsrecht in das Pflegeversicherungsrecht übernommen.
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Früher vorgenommene Novellierungen des Rechts der Pflegeversicherung, u.a. 
durch das Zweite Pflegestärkungs-Gesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I 2424) zum 
erweiterten Pflegebedürftigkeitsbegriff, zu den ausdifferenzierten Pflegegraden, 
zum überarbeiteten Begutachtungsinstrumentarium, zu den Leistungserweite
rungen, schließlich zu den verbesserten Qualitätsprüfungen etc. hatten schon 
in 2017 eine abermalige Überarbeitung unseres Lehr- und Praxiskommentars 
zur Gesetzlichen Pflegeversicherung erforderlich gemacht (5. Aufl. 2018). Und 
die Reform des Begriffs der Pflegebedürftigkeit war mit dem Ersten Pflegestär
kungsgesetz (PSG I) vom 17.12.2014 (BGBl. I 2222) schon angestoßen wor
den, hatte doch der Gesetzgeber tatsächlich diese seit ca. zehn Jahren angekün
digte Reform endlich realisiert. Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz 
(PSG III) vom 28.12.2016 (BGBl. I 3191) und schließlich durch das Bundes
teilhabegesetz (BTHG) vom 23.12.2016 (BGBl. I 3234) waren weitere Überar
beitungen einzelner Vorschriften des SGB XI notwendig geworden.
Eine Besonderheit unseres Lehr- und Praxis-Kommentars zum Pflegeversiche
rungsrecht (LPK-SGB XI) ist, dass in unserem Autoren- und Autorinnenteam 
viele Personen aus den mit der Umsetzung der Pflegeversicherung befassten 
Institutionen engagiert sind (in unserem Kommentar vertreten sie ihre eigene, dh 
von ihrem Beschäftigungsträger unabhängige Position). Auch dieses Mal gibt es 
Veränderungen im Team der Autorinnen und Autoren sowie der Herausgeberin
nen und Herausgeber: Neu im Autorenkreis sind nun Claudia Beetz (Jena), 
Ragnar Hoenig (Köln), Ralf Kaminski (Bochum), Oliver Kestel (Hildesheim), 
Matthias Meißner (Düsseldorf) und Sebastian Rombey (Düsseldorf). Und die 
beiden bisherigen Herausgeber Utz Krahmer (Düsseldorf) und Markus Plantholz 
(Hamburg) haben ab der jetzigen 6. Auflage die gewünschte Verstärkung durch 
Gabriele Kuhn-Zuber (Berlin) erhalten, die schon bislang Autorin war.
Im Anhang werden weiterhin die pflegerelevant einschlägigen Vorschriften des 
SGB V sowie das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz erläutert. 
Ergänzt wird das Werk (ebenfalls im Anhang) durch eine monographisch 
knappe Darstellung der Verfahrensfragen sowie der Wege zum Rechtsschutz.
Der mittlerweile schon seit fast 25 Jahren erscheinende LPK-SGB XI dient 
nach wie vor – in der Regel mehr mittelbar, im Einzelfall aber auch unmittel
bar – den betroffenen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Vor allem 
aber richtet sich das Werk an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institutio
nen, die mit der Umsetzung der Regelungen zum Pflegeversicherungsrecht (so
wie des SGB XII bzw. des SGB V) befasst sind, insbesondere der Dienste und 
Einrichtungen der Pflege sowie deren Verbände, der Beratungsstellen, der Pfle
gekassen, der Sozialhilfeträger, der einschlägig engagierten Ministerien – und 
nicht zuletzt ist der Kommentar auch an die Rechtsanwaltschaft und an die 
Gerichte adressiert.
Das Herausgeber-Team dankt den engagierten Autorinnen und Autoren, au
ßerdem unserer so zuverlässigen und immer freundlichen Lektorin Ariane Fü
ner und schließlich dem Cheflektor Stefan Simonis.
An weiterführender Kritik und Anregung sind wir immer interessiert.

Düsseldorf/Berlin/Hamburg, im Oktober 2023 Utz Krahmer
Gabriele Kuhn-Zuber

Markus Plantholz
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fehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abgeben können 
(§ 40 Abs. 6).
Die letzten großen Änderungen des SGB XI erfolgen durch das Pflegeunterstüt
zungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) vom 19.6.2023.28 Das Gesetz beruht 
auf den Vorhaben des Koalitionsvertrages der sog. Ampel-Koalition,29 Maß
nahmen zur Verbesserung der Pflege vorzunehmen, die häusliche Pflege zu 
stärken, Arbeitsbedingungen für professionell Pflegende zu verbessern sowie 
Potenziale der Digitalisierung für Pflegebedürftige und für Pflegende noch bes
ser nutzbar zu machen.30 Darüber hinaus sollte der Beschluss des Bundesver
fassungsgerichts vom 7.4.2022 (1 BvL 3/18, 1 BvR 717/16, 1 BvR 2257/16 
und 1 BvR 2824/17) zur Beitragsgerechtigkeit in der sozialen Pflegeversiche
rung im Hinblick auf die Berücksichtigung des Erziehungsaufwandes von El
tern verfassungskonform ausgestaltet werden. Entsprechend dieser Ziele wer
den u.a. das Pflegegeld ebenso wie die ambulanten Sachleistungsbeträge zum 
1.1.2024 um 5% erhöht; der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld bei kurz
zeitiger Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) besteht zukünftig jedes Jahr, so
fern die Voraussetzungen vorliegen (§ 44a). Die Inanspruchnahme von Vorsor
ge- und Rehabilitationsleistungen für Pflegepersonen wird erleichtert (§ 42a 
bis 30.6.2025, dann § 42b). Alle Geld- und Sachleistungen werden zum 
1.1.2025 und zum 1.1.2028 automatisch dynamisiert (§ 30). Zum 1.7.2025 
werden überdies die Leistungsbeträge der Verhinderungs- und der Kurzzeit
pflege zu einem Gemeinsamen Jahresbetrag in einem neuen § 42a zusammen
gefasst; das Budget beträgt dann bis zu 3.539 EUR. Für pflegebedürftige Kin
der, Jugendliche und junge Erwachsene mit Pflegegrad 4 und 5 gilt dieser Ge
meinsame Jahresbetrag bereits ab 1.1.2024, um die (idR) pflegenden Eltern zu 
entlasten. Ein Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege wird eingerichtet, 
das die Potenziale zur Verbesserung und Stärkung der pflegerischen Versor
gung sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die Pflegenden identifiziert 
und verbreitet (§ 125b). Die Leistungszuschläge für vollstationär gepflegte Per
sonen, die zur finanziellen Entlastung mit dem GVWG eingeführt wurden, 
werden zum 1.1.2024 nochmals erhöht (§ 43c). Der Erziehungsaufwand von 
Eltern wird entsprechend der Anzahl der Kinder in der Beitragstragung be
rücksichtigt (§ 59a). Insgesamt steigt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung 
um 0,35% zum 1.7.2023. Darüber hinaus wurde das Verfahren zur Feststel
lung der Pflegebedürftigkeit – bisher in § 18 geregelt – neu strukturiert und 
systematisiert und ist künftig in den §§ 18 bis 18e geregelt. Zur Verbesserung 
der Transparenz erhalten ab 1.1.2024 Versicherte eine Übersicht über die von 
ihnen in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten, auf Wunsch re
gelmäßig jedes Kalenderhalbjahr. Dieser Wunsch kann formlos bei der zustän
digen Pflegekasse geäußert werden (§ 108). Zur Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen in der Pflege und um Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen oder 
dort zu halten, wurden bereits bestehende Förderprogramme verlängert; ein
richtungseigene Springerpools zur Entlastung des Pflegepersonals werden re

28 BGBl. 2023 I Nr. 155.
29 „Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“, Ko

alitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 10.12.2021, 
S. 80 ff., https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-199
0800 (29.4.2023).

30 BT-Drs. 20/6544, 1.
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notwendigen Unterlagen überlassen. Diesen Bedingungen trägt die Praxis inso
weit Rechnung, als im Antragsformular (§ 33 Abs. 1 Satz 1) eine Einwilli
gungserklärung vorgesehen ist. Den Versicherten steht ein Recht auf Einsicht
nahme in die Unterlagen der Pflege- und Krankenkasse sowie der Leistungser
bringer zu (§ 25 SGB X).32

Schrifttum
Becker, Private Pflegeversicherung – Leistungszusage – Bindung an ein Gutachten des Sach
verständigen zum Grad der Pflegebedürftigkeit, SGb 2002, 569; Cramer, Der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung, München 1998; Hanika/Wolff, Rehabilitation vor Pflege – 
Gesetzlicher Grundsatz versus Problematiken und aktuelle Umsetzung durch die GKV, PflR 
2012, 346; Klie, Der Vorrang von Rehabilitation vor Pflege – Rechtlicher Rahmen, ZSR 
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Begutachtungsverfahren

(1) Im Rahmen der Prüfung nach § 18 Absatz 1 Satz 1 haben der Medizinische 
Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachterinnen und Gutach
ter durch eine Untersuchung des Antragstellers die Beeinträchtigungen der 
Selbständigkeit oder der Fähigkeiten bei den in § 14 Absatz 2 genannten Krite
rien nach Maßgabe des § 15 sowie die voraussichtliche Dauer der Pflegebe
dürftigkeit zu ermitteln.
(2) 1Der Versicherte ist in seinem Wohnbereich zu untersuchen. 2Erteilt der 
Versicherte dazu nicht sein Einverständnis, kann die Pflegekasse die beantrag
ten Leistungen verweigern. 3Hinsichtlich der Grenzen der Mitwirkung des Ver
sicherten und der Folgen fehlender Mitwirkung gelten die §§ 65 und 66 des 
Ersten Buches. 4Die Untersuchung ist in angemessenen Zeitabständen zu wie
derholen. 5Abweichend von Satz 1 kann die Begutachtung ausnahmsweise 
auch ohne Untersuchung des Versicherten in seinem Wohnbereich erfolgen, 
wenn
1. auf Grund einer eindeutigen Aktenlage das Ergebnis der medizinischen 

Untersuchung bereits feststeht oder
2. bei einer Krisensituation von nationaler Tragweite oder, bezogen auf den 

Aufenthaltsort des Versicherten, von regionaler Tragweite der Antrag auf 
Pflegeleistungen während der Krisensituation gestellt wird oder ein Unter
suchungstermin, der bereits vereinbart war, in den Zeitraum einer Krisensi
tuation fällt.

6Eine Begutachtung nach Satz 5 Nummer 2 setzt voraus, dass die Krisensituati
on einer Untersuchung des Versicherten in seinem Wohnbereich entgegensteht; 
der Wunsch des Versicherten, persönlich in seinem Wohnbereich untersucht zu 
werden, ist zu berücksichtigen. 7Grundlage für eine Begutachtung nach Satz 5 

6.

§ 18a

32 S. dazu Krahmer/Meißner in HK-SozDatenschutzR, 5. Aufl. 2023, SGB X § 83 Rn. 14.

Begutachtungsverfahren  § 18a

Hoenig/Plantholz in LPK-SGB XI 425

14

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7184-4



Nummer 2 bilden die zum Versicherten zur Verfügung stehenden Unterlagen 
sowie die Angaben und Auskünfte, die beim Versicherten, seinen Angehörigen 
und sonstigen zur Auskunft fähigen Personen einzuholen sind. 8Das Nähere zu 
den Voraussetzungen und die weiteren, insbesondere inhaltlichen und organi
satorischen Einzelheiten für eine Begutachtung nach Satz 5 Nummer 2 konkre
tisiert der Medizinische Dienst Bund im Benehmen mit dem Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen bis spätestens 31. Oktober 2023 in den Richtlinien 
nach § 17 Absatz 1.
(3) 1Bei der Begutachtung sind darüber hinaus die Beeinträchtigungen der 
Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den Bereichen außerhäusliche Aktivitä
ten und Haushaltsführung festzustellen. 2Beide Bereiche werden bei der rech
nerischen Ermittlung des Pflegegrades nicht gesondert berücksichtigt; § 14 Ab
satz 3 bleibt unberührt. 3Mit den Feststellungen nach Satz 1 sollen eine umfas
sende Beratung und das Erstellen eines individuellen Versorgungsplans nach 
§ 7a, das Versorgungsmanagement nach § 11 Absatz 4 des Fünften Buches und 
eine individuelle Pflegeplanung sowie eine sachgerechte Erbringung von Hilfen 
bei der Haushaltsführung ermöglicht werden. 4Bei der Feststellung nach Satz 1 
ist im Einzelnen auf die nachfolgenden Kriterien abzustellen:
1. in Bezug auf außerhäusliche Aktivitäten: Verlassen des Bereiches der Woh

nung oder der Einrichtung, Fortbewegen außerhalb der Wohnung oder 
der Einrichtung, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Nahverkehr, Mit
fahren in einem Kraftfahrzeug, Teilnahme an kulturellen, religiösen oder 
sportlichen Veranstaltungen, Besuch von Schule, Kindergarten, Arbeits
platz, einer Werkstatt für behinderte Menschen oder Besuch einer Einrich
tung der Tages- oder Nachtpflege oder eines Tagesbetreuungsangebots, 
Teilnahme an sonstigen Aktivitäten mit anderen Menschen;

2. in Bezug auf Haushaltsführung: Einkaufen für den täglichen Bedarf, Zube
reitung einfacher Mahlzeiten, einfache Aufräum- und Reinigungsarbeiten, 
aufwändige Aufräum- und Reinigungsarbeiten einschließlich Wäschepflege, 
Nutzung von Dienstleistungen, Umgang mit finanziellen Angelegenheiten, 
Umgang mit Behördenangelegenheiten.

5Der Medizinische Dienst Bund konkretisiert in den Richtlinien nach § 17 Ab
satz 1 die in Satz 4 genannten Kriterien für die Bereiche außerhäusliche Aktivi
täten und Haushaltsführung im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen pflegefachlich unter Berücksichtigung der Ziele nach Satz 3.
(4) Im Übrigen erstreckt sich die Begutachtung auf die im Gutachten gemäß 
§ 18b darzulegenden Feststellungen und Empfehlungen.
(5) 1Die Begutachtung ist unverzüglich, spätestens am fünften Arbeitstag nach 
Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen, wenn sich 
der Antragsteller im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationsein
richtung befindet und
1. Hinweise vorliegen, dass zur Sicherstellung der ambulanten oder stationä

ren Weiterversorgung und Betreuung eine Begutachtung in der Einrichtung 
erforderlich ist, oder

2. die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber 
dem Arbeitgeber der pflegenden Person angekündigt wurde oder

3. mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familienpflegezeit nach 
§ 2 Absatz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart wurde.

§ 18a  Zweites Kapitel  |  Leistungsberechtigter Personenkreis
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2Die Frist nach Satz 1 kann durch regionale Vereinbarungen verkürzt werden. 
3Die verkürzte Begutachtungsfrist nach Satz 1 oder Satz 2 gilt auch dann, wenn 
der Antragsteller sich in einem Hospiz befindet oder ambulant palliativ ver
sorgt wird.
(6) Befindet sich der Antragsteller in häuslicher Umgebung, ohne palliativ ver
sorgt zu werden, und wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem 
Pflegezeitgesetz gegenüber dem Arbeitgeber der pflegenden Person angekün
digt oder mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familienpflegezeit 
nach § 2 Absatz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, so ist
1. eine Begutachtung des Antragstellers spätestens innerhalb von zehn Ar

beitstagen nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse 
durchzuführen und

2. der Antragsteller vom Medizinischen Dienst oder von der von der Pflege
kasse beauftragten Gutachterin oder von dem von der Pflegekasse beauf
tragten Gutachter unverzüglich schriftlich darüber zu informieren, welche 
Empfehlung der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauf
tragte Gutachterin oder der von der Pflegekasse beauftragte Gutachter an 
die Pflegekasse weiterleitet.

(7) 1In den Fällen der Absätze 5 und 6 muss die Empfehlung nur die Feststel
lung beinhalten, ob Pflegebedürftigkeit im Sinne der §§ 14 und 15 vorliegt und 
ob mindestens die Voraussetzungen des Pflegegrades 2 erfüllt sind. 2Die ab
schließende Begutachtung des Versicherten ist unverzüglich nachzuholen. 
3Nimmt der Versicherte unmittelbar im Anschluss an den Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, einschließlich eines Aufenthalts im Rahmen der Übergangspflege 
nach § 39e des Fünften Buches, oder im Anschluss an den Aufenthalt in einer 
stationären Rehabilitationseinrichtung Kurzzeitpflege in Anspruch, hat die ab
schließende Begutachtung spätestens am zehnten Arbeitstag nach Beginn der 
Kurzzeitpflege in dieser Einrichtung zu erfolgen.
(8) 1Der Antragsteller ist bei der Begutachtung auf die maßgebliche Bedeutung 
des Gutachtens insbesondere für eine umfassende Beratung, das Erstellen eines 
individuellen Versorgungsplans nach § 7a, das Versorgungsmanagement nach 
§ 11 Absatz 4 des Fünften Buches und die Pflegeplanung hinzuweisen. 2Die 
Zustimmung des Versicherten nach § 18b Absatz 3 Satz 1 erfolgt gegenüber 
der Gutachterin oder dem Gutachter im Rahmen der Begutachtung und wird 
im Begutachtungsformular schriftlich oder elektronisch dokumentiert. 3Glei
ches gilt spätestens ab 1. November 2023 für die Zustimmung des Versicher
ten nach § 18c Absatz 3 Satz 3. 4Über die Möglichkeiten nach § 18c Absatz 4 
Satz 3 und 4 und das Erfordernis der Einwilligung ist der Antragsteller bei der 
Begutachtung zu informieren; die Einwilligung ist jeweils schriftlich oder elek
tronisch zu dokumentieren.
(9) 1Der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragte Gutach
terin oder der von der Pflegekasse beauftragte Gutachter soll, soweit der Ver
sicherte einwilligt, die behandelnden Ärztinnen und behandelnden Ärzte des 
Antragstellers, insbesondere die Hausärztin oder den Hausarzt, in die Begut
achtung einbeziehen und ärztliche Auskünfte und Unterlagen über die für die 
Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wichtigen Vorerkrankungen sowie über 
Art, Umfang und Dauer der Hilfebedürftigkeit einholen. 2Mit Einwilligung des 
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Versicherten sollen auch pflegende Angehörige oder sonstige Personen oder 
Dienste, die an der Pflege des Versicherten beteiligt sind, befragt werden.
(10) 1Die Aufgaben des Medizinischen Dienstes werden durch Pflegefachkräfte 
oder Ärztinnen und Ärzte in enger Zusammenarbeit mit anderen geeigneten 
Fachkräften wahrgenommen. 2Die Prüfung der Pflegebedürftigkeit von Kin
dern ist in der Regel durch besonders geschulte Gutachterinnen und Gutachter 
mit einer Qualifikation als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, als Gesund
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle
ger oder als Kinderärztin oder Kinderarzt vorzunehmen. 3Der Medizinische 
Dienst ist befugt, den Pflegefachkräften oder sonstigen geeigneten Fachkräften, 
die nicht dem Medizinischen Dienst angehören, die für deren jeweilige Beteili
gung erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln.
(11) 1Für andere unabhängige Gutachterinnen und Gutachter gilt Absatz 10 
entsprechend. 2Die unabhängigen Gutachterinnen und Gutachter sind bei der 
Wahrnehmung ihrer fachlichen Aufgaben nur ihrem Gewissen unterworfen. 
3Sie sind nicht berechtigt, in die ärztliche Behandlung und pflegerische Versor
gung der Versicherten einzugreifen.
(12) Für die Gutachterinnen und Gutachter, die von den die private Pflege-
Pflichtversicherung betreibenden Versicherungsunternehmen beauftragt wer
den, Pflegebedürftigkeit festzustellen und Pflegegrade zuzuordnen, gilt § 23 
Absatz 6 Nummer 1.
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Allgemeines
1. Geltende Fassung. Die Vorschrift wurde durch das Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz (PNG) v. 23.10.20121 geschaffen. Sie gilt mWv 1.10.2023 in der Fas
sung des Art. 1 Nr. 10 Pflegeunterstützungs- und ‑entlastungsgesetz (PUEG) 
vom 19.6.2023.2

2. Regelungsinhalt. Die §§ 18 ff. wurden mit dem PUEG (→ Rn. 1) umstruk
turiert. § 18a regelte vor dem 1.7.2023 die Weiterleitung der Rehabilitations
empfehlung sowie Berichtspflichten und enthält ab dem 1.10.2023 Regelungen 
zum Begutachtungsverfahren, von denen im Fall von Modellvorhaben nach 
§ 18e Abs. 4 Abweichungen erlaubt sind (→ § 18e Rn. 6).
Der Abs. 1 hat vor dem PUEG Regelungen zur Aufklärung und Information 
über die Präventions- und Rehabilitationsempfehlung enthalten, die mit dem 
PUEG in § 18c Abs. 1 und in § 18a Abs. 8 übernommen wurden. Abs. 1 nor
miert nunmehr – entsprechend der Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs – 
die Prüfung von Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten 
in den Bereichen des § 14 Abs. 2. Weil die Einschränkung der Alltagskompe
tenz nach § 45a in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung am 1.1.2017 
auch maßgeblich für die Überleitung auf Pflegegrade nach § 140 Abs. 2 war, 
war sie bis dahin auch dann noch zu prüfen, wenn ein Versicherter in einer 
stationären Einrichtung lebt, wo er ohnehin Anspruch auf alle notwendigen 
Betreuungsmaßnahmen hat (Abs. 1 Satz 3 idF bis 31.12.2016; die Regelung 
entfiel zum 1.1.2017).
Die Regelungen des Abs. 2 Sätze 1 bis 5 befassten sich vor dem PUEG mit der 
Übermittlung von Daten an den SpiVPK und finden sich nunmehr in § 18d 
Abs. 1 wieder. Abs. 2 Satz 1 und 5 normieren nunmehr das grundsätzliche Ge
bot einer Untersuchung im Wohnbereich des Versicherten und die Ausnahmen 
von diesem Gebot. Im Unterschied zu seiner Vorgängerregelung erlaubt Abs. 2 
Satz 5 in Nr. 2 nunmehr auch eine Begutachtung nach Aktenlage in bestimm
ten Krisensituationen, was durch die Sätze 6 bis 8 näher bestimmt wird. Abs. 2 
Sätze 2 und 3 regeln die Sanktion bei verweigerter Mitwirkung. Abs. 2 Satz 4 
gebietet die Wiederholungsuntersuchung in regelmäßigen Zeitabständen.
Abs. 3 verpflichtete den SpiVPK vor dem PUEG zur Vorlage eines Berichts, 
was nunmehr in § 18d Abs. 3 geregelt ist. Abs. 3 bestimmt nunmehr, dass bei 
der Begutachtung auch die Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fä
higkeiten in den Bereichen außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung 
festzustellen sind.
Abs. 4 legt fest, dass die Begutachtung sich auch auf die nach § 18b zu treffen
den Feststellungen und Empfehlungen zu erstrecken hat.
Abs. 5 bestimmt eine verkürzte Begutachtungsfrist bei Antragstellern, die sich 
im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung befinden. 
Abs. 6 regelt die verkürzte Frist bei Begutachtung in häuslicher Umgebung bei 
(Familien-)Pflegezeit. Abs. 7 Satz 1 konkretisiert die nach Abs. 5 und Abs. 6 zu 
treffende Empfehlung. Abs. 7 Sätze 2 und 3 enthält Bestimmungen über die 
abschließende Begutachtung in den Fällen des Abs. 5 und des Abs. 6.

I.

1 BGBl. 2012 I 2246.
2 BGBl. 2023 I Nr. 155.
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Abs. 8 bündelt eine Reihe von Hinweispflichten und Zustimmungserfordernis
sen.
Abs. 9 bestimmt, welche Auskünfte der MD von welchen Dritten im Rahmen 
der Begutachtung einholen soll.
Abs. 10 und 11 enthalten Regelungen über die Kompetenz der Gutachter und 
zwar nunmehr insbesondere auch im Hinblick auf die Besonderheiten der Fest
stellung von Pflegebedürftigkeit bei Kindern.
Abs. 12 regelt die Begutachtungsmaßstäbe in der privaten Pflegeversicherung.
3. Zur Entstehung. Die Vorschrift wurde auf der Grundlage des RegE zum 
PNG (→ Rn. 4) unverändert übernommen. Abs. 1 wurde um die Regelungen 
zur Prävention ergänzt durch Art. 6 des Gesetzes zur Stärkung der Gesund
heitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) v. 17.7.2015.3 

Durch das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) v. 
21.12.20154 wurde der Zeitraum für die Berichte nach Abs. 2 Satz 1 auf das 
Jahr 2018 erweitert und die Berichtspflicht um die Anwendung des bundesein
heitlichen, strukturierten Verfahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe er
gänzt. Art. 10 Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) v. 6.5.20195 hat 
die Befristung für die Berichtspflicht endgültig aufgehoben. Das MDK-Re
formgesetz v. 14.12.20196 hat nur redaktionelle Änderungen gebracht. Abs. 1 
Sätze 3–6, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5–6 und Satz 5 sind jeweils durch das GKV-IPReG 
(→ Rn. 1) eingefügt worden.
Durch Art. 1 Nr. 10 des PUEG wurden die §§ 18–18c umstrukturiert und 
mWv 1.7.2023 in den §§ 18–18e neu geregelt. § 18a beinhaltet seither nur 
noch die Regelungen über das Begutachtungsverfahren. Abs. 1 enthält die vor 
dem 1.10.2023 in § 18 Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung. Abs. 2 führt die vor
mals in § 18 Abs. 2 enthaltenen Regelungen fort. Abs. 3 beinhaltet die vor dem 
1.7.2023 in § 18 Abs. 5a enthaltenen Regelungen. Abs. 5, 6 und 7 beinhaltet 
die vor dem 1.7.2023 in § 18 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 enthaltenen Regelungen. 
Abs. 8 bündelt eine Reihe Regelungen, die vor dem 1.10.2023 in den §§ 18, 
18a verstreut waren. Abs. 9 beinhaltet die vor dem 1.10.2023 in § 18 Abs. 4 
enthaltenen Regelungen und Abs. 10 sowie 11 die in § 18 Abs. 7 enthaltenen 
Regelungen.
4. Materialien. Zur Einfügung des § 18a durch das PNG (→ Rn. 1) s. BT-Drs. 
17/9369, 37–39. Zur Ergänzung durch das PrävG (→ Rn. 1) BT-Drs. 18/4282, 
47. Zur Änderung durch das PSG II BT-Drs. 18/5926, 91. Zur Begründung 
der Änderung durch das TSVG BT-Drs. 19/6337, 151. Zum MDK-Reformge
setz BT-Drs. 19/13397, 97. Zur umfassenderen Änderung durch das GKV-IP
ReG BT-Drs. 19/19368, 18 und 41 f. Zu den Änderungen durch das PUEG 
(→ Rn. 1) Fraktionsentwurf in BT-Drs. 20/6544, 55 ff.

3 BGBl. 2015 I 1368.
4 BGBl. 2015 I 2424.
5 BGBl. 2019 I 646.
6 BGBl. 2019 I 2789.
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Erläuterungen
1. Feststellung von Pflegebedürftigkeit (Abs. 1). Im Rahmen der Begutachtung 
nach § 18 Abs. 1 Satz 1 haben der MD oder die von der Pflegekasse beauftrag
ten Gutachter nach Abs. 1 Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten bei den in § 14 Abs. 2 genannten Kriterien nach Maßgabe des § 15 
sowie die voraussichtliche Dauer der Pflegebedürftigkeit zu ermitteln. Flan
kiert wird Abs. 1 durch Abs. 3: Obwohl nicht unmittelbar für die Feststellung 
des Pflegegrades nach §§ 14, 15 relevant, sind auch Feststellungen über die Be
einträchtigung bei außerhäuslichen Aktivitäten und bei der Haushaltsführung 
zu treffen, um die Versorgungsplanung und eine sachgerechte Inanspruchnah
me der Leistungen zu ermöglichen.
Mit der Veränderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ab 1.1.2017 war auch 
das durch die vormalige Begutachtungs-Richtlinien nach § 53a Satz 1 Nr. 2 in 
der Fassung v. 8.6.2009 vorgegebene Begutachtungsschema obsolet. An seine 
Stelle trat das „Neue Begutachtungsassessment“ oder kurz „NBA“ (übersetzt 
„Einschätzung“, „Beurteilung“); angemessener wäre, von einem Begutach
tungsinstrument zu sprechen. Während sich das bisherige Formulargutachten 
dem alten Pflegebedürftigkeitsbegriff entsprechend am Hilfebedarf ausgerich
tet und dementsprechend bei den Verrichtungen des täglichen Lebens iSd § 14 
Abs. 4 in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung zwischen einem Bedarf 
nach Vollübernahme, teilweiser Übernahme, Unterstützung, (verrichtungsbe
zogener) Beaufsichtigung und Anleitung unterschieden hat, ist nunmehr Maß
stab zur Einschätzung von Pflegebedürftigkeit nicht die erforderliche Pflege
zeit, sondern der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivi
täten oder der Gestaltung von Lebensbereichen. Entsprechend sind im Begut
achtungsinstrument auch die in den bisherigen Begutachtungs-Richtlinien nach 
dem Maßstab der Laienpflege verankerten und in der Vergangenheit häufig 
kritisierten Zeitkorridore bzw. Zeitwerte für die einzelnen Verrichtungen des 
täglichen Lebens entfallen.
Das Begutachtungsinstrument kommt der heutigen Perspektive der Pflegepra
xis deutlich näher als die Ermittlung von Zeitwerten: Die meisten Einschät
zungsverfahren und Dokumentationsinstrumente, die heute in der Praxis ver
wendet werden, erfassen ebenfalls die Selbstständigkeit und Beeinträchtigun
gen der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen. Die Ergebnisse des Begutach
tungsinstruments haben insoweit eine Form, die den Pflegekräften vertraut 
ist und die sich zur Nutzung in der Pflegepraxis besser eignet. Wie der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt auch das Begutachtungsinstrument auf eine 
möglichst ganzheitliche Betrachtung und eine umfassende Berücksichtigung 
der Pflegebedürftigkeit, vermeidet also die Verengung auf Hilfebedarf bei den 
(mechanischen) Alltagsverrichtungen, die für das bisherige Begutachtungsver
fahren charakteristisch war. In der Pflegewissenschaft erhoffte man sich auch, 
dass das Begutachtungsinstrument zu einer verbesserten Einschätzung der nun 
stärker im Blickfeld stehenden Ressourcen des Pflegebedürftigen führt. Der 
Pflegeprozess beinhaltet stets eine Informationssammlung, eine Einschätzung 
von Pflegeproblemen und Ressourcen, die Formulierung von Pflegezielen, eine 
Maßnahmenplanung, die Durchführung von Maßnahmen und die Beurteilung 
(Evaluation) der Ergebnisse bzw. Wirkung dieser Maßnahmen (Grad der Ziel
erreichung). Die Begutachtungsergebnisse, so die pflegewissenschaftliche Ein

II.
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